	Ausgabe 22 – 2025 TH
	Praxis: Altenpflege
Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte






	Übersicht: Ist die Maßnahme zulässig oder nicht? 

	Maßnahme 
	Zulässig? 
	Hinweis 

	Defibrillator (AED) einsetzen 
	ja 
	Die Geräte sind für die Laienanwendung konzipiert, die Nutzung ist im Rahmen der Erste-Hilfe-Pflicht erlaubt. 

	Notruf absetzen 
	ja, Pflichtaufgabe 
	Umgehend bei lebensbedrohlichen Situationen 
Tipp: Sehen Sie hierzu auch unseren Beitrag „Frühwarnzeichen“ auf Seite 4 in dieser Ausgabe. 

	Reanimation 
	ja, Pflichtaufgabe 
	Herzdruckmassage und Beatmung sind Maßnahmen der Ersten Hilfe. 

	Sauerstoffgabe 
	ja, unter bestimmten Voraussetzungen 
	Nur nach vorheriger Einweisung und klarer Handlungsvorgabe (Einrichtungsstandard) 

	Verabreichung von Notfallmedikation 
	ja, gemäß ärztlicher Anordnung 
	z. B. Adrenalin-Pen bei allergischem Schock 

	Subkutane Injektionen 
	ja, mit Delegation und bei vorliegender Qualifikation 
	Ärztliche Anordnung und eine Unterweisung sind dabei unverzichtbar. 

	Intramuskuläre Injektionen 
	ja, mit Einschränkungen 
	Nur wenn geschult und sicher in der Anwendung 

	Subkutane Infusionen 
	ja, mit Delegation und bei vorliegender Qualifikation 
	Ärztliche Anordnung und eine Unterweisung sind dabei unverzichtbar. 

	Intravenöse Infusionen 
	nein 
	Nicht üblich in Pflegeeinrichtungen; nur in Ausnahme-fällen durch ärztlich qualifiziertes Personal 
Ambulant: nur durch Arzt oder spezialisierte Infusionsteams (Homecare), keine Regelversorgung durch den ambulanten Pflegedienst 

	Schmerzmittelgabe auf Wunsch 
	nein 
	Ohne ärztliche Anordnung nicht zulässig 

	Sedierende Medikamente 
	nein 
	Ohne ärztliche Anordnung nicht zulässig 



